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The text shall read as follows:

Vorschlag fiir einen
BESCHLUSS DES RATES

zur Ermiachtigung der Mitgliedstaaten, im Interesse der Europaischen Union den
Beitritt Tunesiens zum Haager Ubereinkommen von 1980 iiber die zivilrechtlichen
Aspekte internationaler Kindesentfithrung anzunehmen
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BEGRUNDUNG

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS

. Griinde und Ziele des Vorschlags

Das Haager Ubereinkommen vom 25.Oktober 1980 iiber die zvilrechtlichen Aspekte
internationaler Kindesentfihrung (im Folgenden ,Haager Ubereinkommen von 1980, das
bislang von 101 Lindern einschlieBlich aller EU-Mitgliedstaaten ratifiziert wurde, zelt darauf
ab, den Status quo durch die sofortige Riickgabe widerrechtlich verbrachter oder
zuriickgehaltener Kinder mithilfe eines Systems der Zusammenarbeit zwischen den zentralen
Behorden, die von den Vertragsstaaten bestimmt werden, wiederherzustellen.

Da die Verhinderung von Kindesentfihrung ein wesentlicher Aspekt der EU-Politik zur
Forderung der Rechte des Kindes ist, wirkt die Europdische Union auf internationaler Ebene
darauf hin, die Anwendung des Haager Ubereinkommens vom 1980 zu verbessern, und
bestérkt Drittstaaten darin, thm beizutreten.

Tunesien hat die Urkunde tiber den Beitritt zum Haager Ubereinkommen von 1980 am
10. Juli 2017 hinterlegt. Das Ubereinkommen ist in Tunesien am 1. Oktober 2017 in Kraft
getreten.

Nach Artikel 38 Absatz4 des Haager Ubereinkommens von 1980 gilt dieses nur zwischen
dem beitretenden Staat und den Vertragsstaaten, die den Beitritt angenommen haben.

Die ausschlieBliche Zustindigkeit der EU i der Frage des Emverstindnisses zum Beitritt
eines Drittstaats zum Haager Uberenkommen von 1980 wurde vom Gerichtshof der
Européischen Union, der auf Initiative der Kommission konsultiert wurde, bestitigt.

Im Gutachten 1/13 vom 14. Oktober 2014 stellte der Gerichtshof der Europidischen Union
fest, dass das Einverstindnis zum Beitritt eines Drittstaats zum Haager Ubereinkommen von
1980 iber die zvilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentfihrung i die
ausschlieBliche Zustindigkeit der Europédischen Union fillt.

Der Gerichtshof unterstrich die Notwendigkeit eines einheitlichen Vorgehens auf EU-Ebene,
um eine uneinheitliche Praxis in den Mitgliedstaaten zu vermeiden.

Da der Bereich der mternationalen Kindesentfiihrung n die ausschlieBliche AuBenkompetenz
der Europdischen Union fillt, muss die Entscheidung iiber die Annahme des Beitritts
Tunesiens auf EU-Ebene im Wege eines Ratsbeschlusses getroffen werden. Daher sollten die
Mitgliedstaaten der Europdischen Union ihre Erklirung tiber die Annahme des Beitritts
Tunesiens im Interesse der Europdischen Union hinterlegen.

Die Annahme der Mitgliedstaaten der FEuropdischen Union wiirde dazu fiihren, dass das
Haager Ubereinkommen von 1980 zwischen Tunesien und den EU-Mitgliedstaaten mit
Ausnahme Dinemarks anwendbar wird.

. Kohirenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich

Was die elterliche Kindesentfiihrung betrifft, ist das Haager Ubereinkommen von 1980 das
mternationale Pendant zur Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates (bekannt als Briissel-
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[la-Verordnung), die den Eckpfeiler der justiziellen Zusammenarbeit der EU in Ehesachen
und Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung bildet.

Eines der wichtigsten Ziele der Verordnung ist die Verhinderung von Kindesentfiihrungen
zwischen den Mitgliedstaaten. Hierzu wurden Verfahren festgelegt, um die sofortige
Riickkehr des Kindes in den Mitgliedstaat seines gewohnlichen Aufenthalts zu gewdéhrleisten.
Die Briissel-1la-Verordnung bildet in ihrem Artikel 11 das Verfahren nach, das im Haager
Ubereinkommen von 1980 festgelegt ist, und erginzt es durch Klarstellung einiger Aspekte,
insbesondere der Anhorung des Kindes, der Frist fir den Erlass emer Entscheidung nach
Stellung emnes Antrags auf Riickgabe emnes Kindes und der Griinde fiir die Nichtriickgabe
eines Kindes. Sie flirt auch Bestimmungen em, die in verschiedenen Mitgliedstaaten
erlassene, einander widersprechende Entscheidungen iliber die Anordnung bzw. Verweigerung
der Riickgabe regeln.

Auf mternationaler Ebene unterstiitzt die Europdische Union den Beitritt von Drittstaaten zum
Haager Ubereinkommen von 1980, damit sich ihre Mitgliedstaaten auf einen gemeinsamen
Rechtsrahmen bei internationalen Kindesentfiihrungen stiitzen konnen.

Zwischen Juni 2015 und Februar 2019 wurden bereits 18 Ratsbeschliisse verabschiedet, um
den Beitritt von 26 Drittstaaten (Marokko, Singapur, Russische Foderation, Albanien,
Andorra, Seychellen, Armenien, Republik Korea, Kasachstan, Peru, Georgien, Siidafrika,
Chile, Island, Bahamas, Panama, Uruguay, Kolumbien, El Salvador, San Marino, die
Dominikanische Republik, Belarus, Usbekistan, Honduras, Ecuador und die Ukraine) zum
Haager Ubereinkommen von 1980 iiber internationale Kindesentfilhrung anzunehmen.!

. Kohérenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

Der vorliegende Vorschlag steht mit dem in Artkel 3 des Vertrags iiber die Europédische
Union verankerten allgemeinen Ziel, die Rechte des Kindes zu schiitzen, in erkennbarem
Zusammenhang, Das System des Haager Ubereinkommens von 1980 wurde entwickelt, um
das Kind vor den schéddlichen Auswirkungen emner elterlichen Entflihrung zu schiitzen und um
sicherzustellen, dass das Kind den Kontakt zu beiden Elternteilen pflegen kann, zum Beispiel
durch die wirksame Ausiibung des Umgangsrechts.

! 18 Ratsbeschliisse zur Ermidchtigung der Mitgliedstaaten, den Beitritt folgender Drittstaaten zum
Haager Ubereinkommen von 1980 anzunehmen, wurden bereits verabschiedet: Andorra (Beschluss
(EU) 2015/1023 des Rates vom 15. Juni 2015); Seychellen (Beschluss (EU)2015/2354 des Rates vom
10. Dezember 2015); Russland (Beschluss (EU)2015/2355 des Rates vom 10. Dezember 2015);
Albanien (Beschluss (EU)2015/2356 des Rates vom 10. Dezember 2015); Singapur (Beschluss
(EU) 2015/1024 des Rates vom 15. Juni 2015); Marokko (Beschluss (EU)2015/2357 des Rates vom
10. Dezember 2015); Armenien (Beschluss (EU)2015/2358 des Rates vom 10. Dezember 2015);
Republik Korea (Beschluss (EU)2016/2313 des Rates vom 8. Dezember 2016), Kasachstan
(Beschluss (EU)2016/2311 des Rates vom 8. Dezember 2016), Peru (Beschluss (EU)2016/2312 des
Rates vom 8. Dezember 2016); Georgien und Siidafrika (Beschluss (EU)2017/2462 des Rates vom
18. Dezember 2017); Chile, Island und die Bahamas (Beschluss (EU)2017/2424 des Rates vom
18. Dezember 2017); Panama, Uruguay, Kolumbien und El Salvador (Beschluss (EU)2017/2464
des Rates vom 18. Dezember 2017); San Marino (Beschluss (EU)2017/2463 des Rates vom
18. Dezember 2017); die Dominikanische Republik (Beschluss (EU)2019/305 des Rates vom
18. Februar 2019); Ecuador und die Ukraine (Beschluss (EU)2019/306 des Rates vom 18. Februar
2019); Honduras (Beschluss (EU) 2019/307 des Rates vom 18. Februar 2019; Belarus und Usbekistan
(Beschluss (EU) 2019/308 des Rates vom 18. Februar 2019).
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Erwdhnenswert ist auch die Forderung der Anwendung der Mediation zur Beilegung von
grenzibberschreitenden Familienstreitigkeiten. Die Richtlinie iiber bestimmte Aspekte der
Mediation in Zivi- und Handelssachen? gilt auch fir das Familienrecht im gemeinsamen
europiischen Rechtsraum. Das Haager Ubereinkommen von 1980 fordert zudem die giitliche
Beilegung von Familienstreitigkeiten. Einer der Praxisleitfiden auf der Grundlage des Haager
Ubereinkommens von 1980, die von der Haager Konferenz fiir Internationales Privatrecht
veroffentlicht wurden, befasst sich mit der Beilegung mternationaler
Familienrechtsstreitigkeiten ~durch Mediaton i Bezug auf Kinder, die mn den
Anwendungsbereich  des  Ubereinkommens  fallen. Auf Initiative der  Buropiischen
Kommission wurde dieser auf Englisch und Franzosisch erstelite Leitfaden i alle anderen
EU-Sprachen sowie ins Arabische iibersetzt, um den Dialog mit den Staaten zu fordern, die
das Ubereinkommen noch nicht ratifiziert haben bzw. diesem noch nicht beigetreten sind, und
um konkrete Wege flir die Bewiltiging der Probleme finden zu konnen, die sich bei
internationalen Kindesentfiihrungen ergeben.3

Die EU hat auch die Zusammenarbeit auf regionaler Ebene, msbesondere im Bereich des
Familienrechts, gefordert, indem sie mehrere Aktivititen im Rahmen des Projekts EuroMed
Justice finanziert hat. Im Rahmen des Projekts zur Beilegung grenziibergreifender Streitfille
im Bereich des Familienrechts wurde besonderes Augenmerk auf gemischte Ehen gelegt,
wobei ein Schwerpunkt auf der Losung von Konflkten in Bezug auf das Sorge- und das
Besuchsrecht durch Mediation und die Erleichterung des Umgangsrechts (z. B. durch
Schlichtungsausschiisse und Kontaktzentren) lag. Tunesien war gemeinsam mit anderen
Mittelmeerldndern Begiinstigter verschiedener Auflagen des Projekts.

2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITAT UND VERHALTNISMABIGKEIT

. Rechtsgrundlage

Artikel 38 des Haager Ubereinkommens von 1980 besagt Folgendes: ,Der Beitritt wirkt nur
n den Beziehungen zwischen dem beitretenden Staat und den Vertragsstaaten, die erkliren,
den Beitritt anzunehmen.” Da der Beschluss die ausdriickliche Annahme des Beitritts eines
beitretenden Staates zum Haager Ubereinkommen von 1980 durch die Mitgliedstaaten im
Interesse der Union betrifft, ist die anwendbare Rechtsgrundlage Artikel 218 Absatz6 AEUV.
Die materielle Rechtsgrundlage ist Artikel 81 Absatz3 AEUV; daher beschlieft der Rat
einstimmig nach Anhdrung des Europidischen Parlaments.

Irland ist durch die Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 gebunden und beteiligt sich daher an der
Annahme und Anwendung dieses Beschlusses.

Nach den Artkkeln1 und 2 des dem Vertrag iiber die Europidische Union und dem Vertrag
iber die Arbeitsweise der Europdischen Union beigefligten Protokolls Nr.22 iber die
Position Dinemarks beteiligt sich Danemark nicht an der Annahme dieses Beschlusses und ist
weder durch diesen Beschluss gebunden noch zu seiner Anwendung verpflichtet.

2 Richtlinie 2008/52/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 {iber bestimmte
Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen (ABL. L 136 vom 24. Mai 2008, S. 3).

3 https://www.hcch.net/en/publications -and-studies/details4/?pid=5568&dtid=3
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. VerhiltnismiBigkeit

Der vorliegende Vorschlag folgt dem Vorbild der bereits angenommenen Beschliisse des
Rates tliber den gleichen Gegenstand und geht nicht {iber das hinaus, was notwendig ist, um
das Ziel emes kohdrenten Handelns der EU im Bereich der mternationalen Kindesentfiihrung
zu erreichen, indem sichergestellt wird, dass die Mitgliedstaaten der Europdischen Union den
Beitritt Tunesiens zum Haager Ubereinkommen von 1980 innerhalb einer vorgegebenen Frist
annehmen.

3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER
INTERESSENTRAGER UND DER FOLGENABSCHATZUNG

. Konsultation der Interessentriger

Die iberwiegende Mehrheit der Mitgliedstaaten der Europdischen Union, die von der
Kommission zu ihrer Bereitschaft konsultiert wurden, den Beitritt Tunesiens zum Haager
Uberenkommen von 1980 anzunehmen, gab emne beflrwortende Stellungnahme ab.

Die Beratungen wihrend des Expertentreffens vom 2. Juli 2019 zeigten, dass es mit emer
einzigen Ausnahme keine Emwinde der Mitgliedstaaten gegen die Annahme des Beitritts
Tunesiens zum Haager Ubereinkommen von 1980 gab.

Die Kommission ist zuversichtlich, dass weitere Beratungen auf fachlicher Ebene mn der
Ratsgruppe ,Zivilrecht* zu der erforderlichen Einstimmigkeit fir die Annahme des
Ratsbeschlusses flihren werden.

. Einholung und Nutzung von Expertenwissen

Zur Vorbereitung des Expertentreffens vom 2. Juli 2019 und wihrend seiner
Folgemafinahmen stand die Kommission in engem Kontakt mit der Haager Konferenz fiir
Internationales Privatrecht, der EU-Delegation i Tunesien und dem Generalanwalt beim
Justizministerium, der als benannte Kontaktperson in der zentralen Behdrde fiir die justizielle
Zusammenarbeit in Zivilsachen zustindig ist.

. Folgenabs chitzung

Wie bei den 18 zwischen 2015 und 2019 verabschiedeten Beschliissen des Rates iiber die
Annahme des Beitritts mehrerer Drittstaaten zum Haager Ubereinkommen von 1980 wurde
angesichts der Art dieses Rechtsakts kemne besondere Folgenabschitzung fiir diesen
Vorschlag durchgefiihrt. Der Grad der Umsetzung des Ubereinkommens durch Tunesien
wurde jedoch wihrend des Expertentreffens vom 2. Juli 2019 gepriift, bei dem alle EU-
Mitgliedstaaten vertreten waren. Im Anschluss an das Treffen hat die Kommission die
weiteren Entwicklungen in Tunesien aufimerksam verfolgt.

Zundchst hatten die tunesischen Behdrden die Auffassung zum Ausdruck gebracht, dass
Durchfiihrungsvorschriffen zur Anwendung des Haager Ubereinkommens von 1980 nicht
unbedingt erforderlich seien, da internationale Ubereinkommen im tunesischen Justizsystem
unmittelbar anwendbar seien. Die verschiedenen Schulungsmafinahmen und Seminare, die
auch im Rahmen des Projekts EuroMed Justice und der IRZ-Stiftung (Deutsche Stiftung fiir
mternationale rechtliche Zusammenarbeit) durchgefiihrt wurden, haben jedoch gezeigt, dass
nach Ansicht von Beamten und Richtern die derzeit geltenden nationalen Rechtsvorschriften
nicht ausreichen, um den Anforderungen des Haager Ubereinkommens zu geniigen.
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Insbesondere sollte das Verfahren zur Riickgabe des Kindes an seinen gewdhnlichen
Aufenthaltsort nach emer elterlichen Entfiihrung eindeutig in das tunesische Rechtssystem
aufgenommen werden. Zu diesem Zweck wurde im tunesischen Justizministerim eine
Kommission eingesetzt, um die Durchfiihrungsvorschriften auszuarbeiten, die der Regierung
vorgelegt werden sollen. AnschlieBend sollten die Vorschriffen vom Parlament verabschiedet
werden.

UNICEF (Bureau Soutien Systeme Justice des Enfants) wird das neue Referat ,Justice pour
les enfants im Justizmmnisterium unterstiitzen, dessen Aufgabe es ist, die Rechtsvorschriften
zu Uberprifen und politische MalBlnahmen im Emnklang mit den internationalen
Ubereinkommen iiber die Rechte des Kindes sowie SchulungsmaBnahmen fiir Angehdrige der
Rechtsberufe vorzuschlagen. Das Bureau Soutien Systeme Justice des Enfants wird
gemeinsam mit der FEcole Nationale de la Magistrature eme spezille Schulung fiir die
Richter organisieren, die das Ubereinkommen anwenden miissen.

Auch wenn Tunesien offenkundig noch entsprechende Durchfiihrungsvorschriften erlassen
muss, sind die Erfahrungen einiger Mitgliedstaaten (z. B. Frankreich) nsofern positiv, als ein
Rechtsrahmen vorhanden ist. Die tunesischen Behorden, die sich auf bestehende bilaterale
Abkommen (sogenannte gemischte Ausschiisse) mit Frankreich, Belgien, Schweden und
Norwegen bezogen haben, betrachten verlissliche Vertragsbeziehungen zu den EU-
Mitgliedstaaten als sehr wichtig. Ein gememsamer Rechtsrahmen mit allen EU-
Mitgliedstaaten im Wege des Haager Ubereinkommens von 1980 wiirde die Bearbeitung und
Beilegung grenziiberschreitender Fiélle erleichtern, selbst wenn die Verabschiedung von
Durchfiihrungsvorschriften noch aussteht.

Tunesien hat auch den Wunsch geduBert, dass in den EU-Mitgliedstaaten — nach Moglichkeit
n  franzosischer =~ Sprache —  WeiterbildungsmaBBnahmen  durchgefihrt werden. Ein
entsprechendes Seminar wurde bereits im November 2018 von der zentralen Behorde
Frankreichs veranstaltet.

11 Vertragsparteien haben den Beitritt Tunesiens zum Haager Ubereinkommen von 1980
angenommen, darunter die Schweiz.

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

Der vorgeschlagene Beschluss hat keine Auswirkungen auf den Haushalt.

5. WEITERE ANGABEN

. Durchfiihrungspliane sowie M onitoring-, Bewertungs- und
Berichterstattungsmodalititen

Da der Vorschlag nur die Erméchtigung der Mitgliedstaaten der Européischen Union betrifft,
den Beitritt Tunesiens zum Haager Ubereinkommen von 1980 anzunchmen, beschrinkt sich
das Monitoring seiner Umsetzung auf die Einhaltung des Wortlauts der Erklirung und der
Frist fir ihre Hinterlegung durch die Mitgliedsstaaten sowie die Unterrichtung der
Kommission tiiber die Hinterlegung, wie dies im Beschluss des Rates festgelegt ist.
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2021/0198 (NLE)
Vorschlag fiir einen

BESCHLUSS DES RATES

zur Erméchtigung der Mitgliedstaaten, im Interesse der Europiiischen Union den
Beitritt Tunesiens zum Haager Ubereinkommen von 1980 iiber die zvilrechtlichen

Aspekte internationaler Kindesentfilhrung anzunehmen

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union, insbesondere auf
Artikel 81 Absatz 3 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 6,

auf Vorschlag der Europdischen Kommission,

nach Stellungnahme des Europdischen Parlaments?,

in Erwdgung nachstehender Griinde:

(1)

2

€)

Die Europidische Union hat sich in Artikel 3 des Vertrags iiber die Europdische Union
zum Ziel gesetzt, den Schutz der Rechte des Kindes zu fordern. MaBnahmen zum
Schutz von Kindern vor dem widerrechtlichen Verbringen oder Zuriickhalten sind ein
wesentlicher Teil dieser Politik.

Der Rat hat die Verordnung (EG) Nr.2201/2003° (im Folgenden ,Briissel-1la-
Verordnung™) erlassen, die darauf abzelt, Kinder vor den schiddlichen Auswirkungen
eines widerrechtlichen Verbringens oder Zuriickhaltens zu schiitzen und Verfahren
einzufihren, die ihre sofortige Riickkehr in den Staat ihres gewdhnlichen Aufenthalts
sowie den Schutz des Umgangs- und des Sorgerechts sicherstellen.

Die Briissel-1la-Verordnung ergiinzt und bekriftigt das Haager Ubereinkommen vom
25. Oktober 1980 iber die zvilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentfiihrung
(im Folgenden ,Haager Ubereinkommen von 1980°), mit dem auf internationaler
Ebene ein System von Verpflichtungen und der Zusammenarbeit zwischen den
Vertragsstaaten und zwischen den zentralen Behorden eingefiihrt wird und das darauf
abzelt, die sofortige Riickkehr von widerrechtlich verbrachten oder zuriickgehaltenen
Kindern zu gewihrleisten.

ABL C vom,S. .
Verordnung (EG) Nr.2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 iiber die Zusténdigkeit und die
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die
elterliche Verantwortung und zur Authebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 (ABIL. L338 vom
23.12.2003, S. 1).
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4)

©)

(6)

()

®)

©)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Alle Mitgliedstaaten der Union sind Vertragsstaaten des Haager Ubereinkommens von
1980.

Die Union bestirkt Drittstaaten darin, dem Haager Ubereinkommen von 1980
beizutreten, und unterstiitzt die korrekte Umsetzung des Haager Ubereinkommens von
1980 dadurch, dass sie neben den Mitgliedstaaten unter anderem an den Sitzungen der
Spezialkommissionen teilnimmt, die regelmiBig von der Haager Konferenz Afiir
Internationales Privatrecht organisiert werden.

Die beste Losung fiir schwierige Fille internationaler Kindesentfihrung konnte ein
gememsamer Rechtsrahmen semn, der im Verhdltnis zwischen den Mitgliedstaaten der
Union und Drittstaaten Anwendung findet.

GemiB dem Haager Ubereinkommen von 1980 gilt dieses zwischen dem beitretenden
Staat und den Vertragsstaaten, die dessen Beitritt angenommen haben.

Nach dem Haager Ubereinkommen von 1980 kénnen Organisationen der regionalen
Wirtschaftsintegration wie die Union nicht Vertragspartei werden. Daher kann die
Union weder diesem Ubereinkommen beitreten noch eine ErkEirung iiber die
Annahme eines beitretenden Staates hinterlegen.

Nach dem Gutachten 1/13  des Gerichtshofs der Europdischen Union fallen
Erklirungen iiber die Annahme eines Beitritts zum Haager Ubereinkommen von 1980
in die ausschlieBliche AuBenkompetenz der Union.

Tunesien hat seine Urkunde iiber den Beitritt zum Haager Ubereinkommen von 1980
am 10. Juli 2017 hinterlegt. Das Ubereinkommen ist in Tunesien am 1. Oktober 2017
in Kraft getreten.

Aus emer Enschitzung der Lage n Tunesien ergibt sich, dass die Mitgliedstaaten der
Europdischen Union den Beitritt Tunesiens gemil dem Haager Ubereinkommen von
1980 im Interesse der Union annehmen konnen.

Die Mitgliedstaaten der Europdischen Union sollten daher erméchtigt werden, ihre
Erkldrung iiber die Annahme des Beitritts Tunesiens im Interesse der Union geméil
den Bestimmungen des vorliegenden Beschlusses zu hinterlegen.

Irland ist durch die Briissel-1la-Verordnung gebunden und beteiligt sich daher an der
Annahme und Anwendung dieses Beschlusses.

Nach den Artkkeln1 und 2 des dem Vertrag iiber die Europdische Union und dem
Vertrag iber die Arbeitsweise der Europdischen Union beigefligten Protokolls Nr. 22
iber die Position Déanemarks beteiligt sich Ddnemark nicht an der Annahme dieses
Beschlusses und ist weder durch diesen Beschluss gebunden noch zu semer
Anwendung verpflichtet —
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HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Die Mitgliedstaaten der Europdischen Union werden hiermit erméchtigt, im Interesse der
Union den Beitritt Tunesiens zum Haager Ubereinkommen vom 25. Oktober 1980 iiber die
zivilrechtlichen ~ Aspekte  internationaler ~ Kindesentfihrung (im  Folgenden ,Haager
Ubereinkommen von 1980%) anzunehmen.

Die Mitgliedstaaten der Union hinterlegen im Interesse der Union bis spdtestens [zwoOlf
Monate nach dem Zeitpunkt des Erlasses dieses Beschlusses] folgende Erklirung tiber die
Annahme des Beitritts Tunesiens zum Haager Ubereinkommen von 1980:

HJMITGLIEDSTAAT (Name in Vollform)] erklirt, den Beitritt Tunesiens zum Haager
Ubereinkommen vom 25. Oktober 1980 iiber die zvilrechtlichen Aspekte internationaler
Kindesentfiihrung gemi3 dem Beschluss (EU) 2021/... des Rates anzunehmen. *

Die Mitgliedstaaten der Union unterrichten den Rat und die Kommission iiber die
Hinterlegung ihrer jeweiligen Erklirung tiber die Annahme des Beitritts Tunesiens und
ibermitteln der Kommission den Wortlaut der Erklirung mnerhalb von zwei Monaten ab
deren Hinterlegung.

Artikel 2
Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen
Union i Kraft.

Artikel 3

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Briissel am [...]

Im Namen des Rates
Der Prdsident
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	• Verhältnismäßigkeit

	3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNG
	• Konsultation der Interessenträger
	• Einholung und Nutzung von Expertenwissen
	• Folgenabschätzung

	4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT
	5. WEITERE ANGABEN
	• Durchführungspläne sowie Monitoring-, Bewertungs- und Berichterstattungsmodalitäten
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